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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Antrag zum Budget 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Rüm-

lang in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.09.2025 geprüft. Das 

Budget weist folgende Eckwerte aus: 

 

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 81'095'900 

 Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungs-

jahr CHF 58'072’500 

 Zu deckender Aufwandüberschuss CHF -23'023’400 

 

 

  

 

IR VV Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 10'505’000 

 Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 1'089’000 

 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 9'416’’000 

    

IR FV Ausgaben Finanzvermögen CHF 150’000 

 Einnahmen Finanzvermögen CHF - 

 Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 150’000 

 IR = Investitionsrechnung / VV = Verwaltungsvermögen / FV = Finanzvermögen 

 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde 

Rümlang finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Des Weiteren stellt die RPK 

fest, dass die Empfehlungen der RPK in der Vergangenheit, im Besonderen, die zum Budget 

2025 und zur Jahresrechnung 2024 nicht berücksichtigt wurden.  

Die RPK warnt vor Überschuldung, sollte der Fokus nicht auf ein ausgeglichenes Budget, 

mit klarer Ausgabenminderung, gelegt werden.  

Im Sinne einer geordneten Situation, kommt die RPK zum Entschluss, dem trotz hoher Steu-

ererhöhung nicht-ausgeglichenen Budget zustimmen, jedoch mit der klaren Erwartung an 

den Gemeinderat, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 

2026 der Politischen Gemeinde Rümlang entsprechend dem Antrag des Gemeindevor-

stands zu genehmigen. 
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Antrag zum Steuerfuss 

 

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 22'800’000 

Steuerfuss   94% 

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss CHF -23'023’400 

 Steuerertrag bei 89% CHF 21'432’000 

 Aufwandüberschuss CHF -1'591’400 

  

 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. 

 

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, im Sinne 

einer Stabilisierung der angespannten Finanzlage, den Steuerfuss für das Jahr 2026 

gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 94% (Vorjahr 89%) des einfachen Ge-

meindesteuerertrags festzusetzen. 

 

  

 


